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Schleudertrauma. Eine «Epidemie»
in der Deutschschweiz?

In den Statistiken über die Gründe, die seit 1990 zu einer Leistung
der Invalidenversicherung führen, stellt man eine eindrückliche
Zunahme der Kosten aufgrund von HWS-Distorsion (Schleuder-
trauma) um 600 Prozent in der deutschen Schweiz fest, während sich
in der lateinischen Schweiz diese Kosten im gleichen Zeitraum «nur»
verdoppelt haben. Ich gehe nicht davon aus, dass die Bewohner und
Bewohnerinnen der französisch- und italienischsprachigen Schweiz
weniger oft verunfallen oder weniger oft von einer solchen
Krankheit betroffen sind. Deshalb bitte ich den Bundesrat, die fol-
genden Fragen zu beantworten:
1. Wie erklärt sich der Bundesrat diese statistischen Unterschiede zwi-

schen den verschiedenen Sprachregionen unseres Landes?
2. Wie beziffert er die Zusatzkosten aufgrund dieser beunruhigenden

Entwicklung für die Invalidenversicherung, die Unfallversicherung,
die Krankenversicherung und die berufliche Vorsorge?

3. Gibt es für diese Unterschiede andere als medizinische Gründe?
Wenn ja, welche?

4. Ist der Bundesrat bereit, alles zu tun, um diese Sache aufzuklären?
Welche Massnahmen will er konkret ergreifen, um diesen unver-
ständlichen Missstand schnellstens zu korrigieren?

Guy Parmelin, Nationalrat SVP, VD, reichte am 21.6.2007 folgende Interpellation ein:
(Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt)

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.
Rückerstattung der Kosten

Marianne Huguenin,  Nationalrätin PdA, VD, reichte am
21.6.2007 folgende Motion ein:
(Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt)

Der Bundesrat wird beauftragt, schnell einen Entscheid zu fällen bezüglich Übernahme
der Kosten für die Impfung gegen Humane Papillomaviren durch die obligatorische
Krankenversicherung. Humane Papillomaviren sind Auslöser von Gebärmutterhalskrebs
und präkanzerösen Läsionen. Diese Motion steht in Einklang mit einem Gesuch der
Eidgenössischen Kommission für Impffragen, die die Impfung und die Übernahme der
Kosten empfiehlt.

P O L I TP O L I T - F O R U M- F O R U M

GARDASIL®

Ein Impfstoff der Zervix-
karzinome verhindern kann*

Der erste Impfstoff der Zervixkarzinome verhindern kann*

Noch bevor sich ein Zervixkarzinom entwickelt:
• GARDASIL® kann die Vorstufen (CIN 2/3) verhindern
• GARDASIL® ist nachweislich wirksam gegen CIN 1

Über die Zervix hinaus: 
• GARDASIL® kann ebenfalls VIN 2/3 verhindern
• Ergebnisse zur klinischen Wirksamkeit lassen den Schluss zu, dass

GARDASIL® die Inzidenz von VaIN 2/3 senkt
0 Fälle in der GARDASIL®-Gruppe im Vergleich zu 5 Fällen unter Placebo  (Die Zahl
der Fälle nach durchschnittlich 24 Monaten Follow-Up liess die Feststellung einer
Signifikanz noch nicht zu)

• GARDASIL® kann die Entwicklung von Genitalwarzen verhindern

Gegen die oben erwähnten Erkrankungen, die durch die humanen Papillomaviren 
6, 11, 16 und 18 verursacht werden

Zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Frauen**

Nutzen durch vier Typen humaner Papillomaviren – 
Prävention des Zervixkarzinoms und seiner Vorstufen sowie weiterer
Erkrankungen über die Zervix hinaus

* Bezogen auf Erkrankungen, die durch humane Papillomaviren 
der Typen 16 und 18 verursacht werden

** 9-26 Jahre

Gardasil®

Z: Eine Impfdosis (0.5 ml) Impfstoffsuspension enthält ca. 20 μg HPV -Typ 6 L1-Protein, 40 μg HPV-Typ 11 L1-Protein, 40 μg HPV-Typ 16 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 18 L1-Protein. I: Prävention
von hochgradigen Dysplasien der Zervix (CIN 2/3), Zervixkarzinomen, hochgradigen dysplastischen Läsionen der Vulva (VIN 2/3) sowie von äusseren Genitalwarzen (Condylomata acuminata),
die durch die Typen 6, 11, 16 und 18 des humanen Papillomavirus (HPV) verursacht werden. D: Grundimmunisierung: 3 Einzeldosen zu je 0.5 ml, die gemäss Impfschema 0, 2, 6 Monate
verabreicht werden. Der Impfstoff ist intramuskulär anzuwenden. Die Anwendung von Gardasil bei Kindern unter 9 Jahren wird nicht empfohlen. KI: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe
oder gegen einen der sonstigen Bestandteile. VM: Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen sollten für den Fall seltener anaphylaktischer Reaktionen nach Gabe des Impfstoffs geeignete
Behandlungsmöglichkeiten unmittelbar zur Verfügung stehen. UW: Fieber, Erythem, Schmerzen, Schwellung. P: Fertigspritze (1 Impfdosis) mit Nadelschutzvorrichtung und zwei separat einge-
blisterten Nadeln. Packungen mit 1 und 10 Fertigspritzen. Stand der Information: 11/2006.

Humaner Papillomavirus-Impfstoff
  Typen 6, 11, 16, 18

rekombinant, adsorbiert

Inseratekampagne für «Gardasil», Impfstoff gegen Papillomaviren



Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht
über die folgenden Themengebiete vorzulegen:
1. Die Situation der Tätowiererinnen und

Tätowierer sowie der Piercerinnen und
Piercer in der Schweiz (Ausbildung,
Kontrolle);

2. Die verwendeten Produkte;
3. Die Möglichkeit, diese beiden Tätigkeiten

als Berufe im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes anzuerkennen;

4. Eine allfällige Einführung eines obligato-
rischen Nachweises für Tätowiererinnen
und Tätowierer sowie Piercerinnen und
Piercer, dass diese autorisierte Produkte
verwenden und bei der Ausübung ihrer
«Kunst» die notwendigen hygienischen
Vorsichtsmassnahmen treffen;

5. Die Möglichkeiten, die dem Gesetzgeber
zur Verfügung stehen, um die verwende-
ten Produkte einer Zulassung zu unterzie-
hen und körperverändernde Praktiken wie
Branding, Skarifizieren (Ziernarben) und
ähnliche Praktiken zu verbieten.

Liest man die Verordnung des EDI vom
23. November 2005 über Gegenstände für den
Schleimhaut-, Haut- und Haarkontakt sowie
über Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und
Scherzartikel; SR 817.023.41 (Verordnung über
Gegenstände für den Humankontakt), scheint
es heutzutage ein beinahe alltäglicher Akt zu
sein, sich eine Tätowierung stechen oder ein
Piercing anbringen zu lassen. In dieser Verord-
nung finden sich aber keine Bestimmungen zu

neuen Praktiken, die heute noch marginal sind,
so, wie es das Tätowieren und das Piercing frü-
her einmal waren.
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Liliane Chappuis (✝), Nationalrätin SP, FR, reichte am
21.6.2007 folgendes Postulat ein:
(Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt)

Tätowierungen, Piercings, Branding 
und ähnliche Praktiken

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie fällt die Bilanz der bisherigen Massnahmen zur Beschränkung der Zulassung zur

Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aus?
2. Wie gedenkt der Bundesrat, den Bedarf an Ärztinnen und Ärzte zu definieren und auf

welche Kriterien will er sich dabei stützen?
3. Muss die Aufhebung der Bedürfnisklausel mit flankierenden Massnahmen verbunden

werden? Würde es sich dabei um Übergangsmassnahmen handeln?
4. Werden junge Schweizer Ärztinnen und Ärzte die Freiheit haben, ihren Beruf überall

selbstständig auszuüben, oder werden sie mit neuen Beschränkungen konfrontiert?
5. Das Medizinalberufegesetz enthält Bestimmungen, die den Kantonen erlauben, eine

Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung mit bestimmten Einschränkungen fach-
licher, zeitlicher und räumlicher Art zu verbinden (Art. 37 MedBG). Beabsichtigt der
Bundesrat, in diesem Bereich einheitliche Kriterien für das ganze Land festzulegen?

6. Ist er bereit, mit den Kantonen und den Berufsverbänden über partnerschaftliche Lösungen
zu verhandeln?

Yves Guisan, Nationalrat PRD, VD, reichte am 20.6.2007
eine Interpellation ein:
(Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt)

Bedürfnisklausel im ambulanten
Bereich (Art. 55a KVG)


